
Anlage 5 

 

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen 

der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichten vom 

07.10.2015 

 

in der Fassung der 1. Änderung vom 20.02.2019 

 

Auf Grund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 

17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, 576), des § 29 des Niedersächsischen Gesetzes über den 

Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz – 

NBrandSchG) in der Fassung vom 18.07.2012, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 589), der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.10.2007, hat der Rat der Stadt Norden 

in der Sitzung am 20.02.2019 folgende Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichten 

beschlossen:  

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden 

Pflichtaufgaben werden Gebühren nach § 29 Abs. 2 und 5 NBrandSchG nach Maßgabe dieser 

Satzung erhoben. Die öffentliche Einrichtung der Feuerwehr der Stadt Norden wird durch die 

Feuerwehrsatzung vom 15.12.1995, in der Fassung der 3. Änderung vom 07.12.2017, festgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebührentatbestände 

 

I. Personaleinsatz 

1. Personal der Freiwilligen Feuerwehr    0,35 €/min 

 

II. Einsatz von Fahrzeugen 

1. Kommandowagen  (KdoW)  1,46 €/ min  

2. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge  (HLF) 4,57 €/ min  

3. Löschgruppenfahrzeuge (LF) 5,81 €/ min 

4. Drehleiter (DLK 23/12) 5,36 €/ min 

5. Gerätewagen (GW) 1,92 €/ min 

6. Mannschaftstransportfahrzeuge (MTW) 0,74 €/ min 

7. Pritschenwagen (PW) 1,08 €/ min 

8. Boote (Boot) 0,43 €/ min  

 

III.  Verbrauchsmaterialien 

Verbrauchsmaterialien aller Art und Ersatzfüllungen und –teile werden zum jeweiligen 

Tagespreis der Wiederbeschaffung berechnet. Die Entsorgung von Ölbinde-, Säurebinde- sowie 

Schaummittel wird nach den tatsächlichen Kosten in Rechnung gestellt 

 

 

IV. Unfugalarm und fehlerhafte Alarmierung 

Bei missbräuchlicher/ fehlerhafter Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Norden wird 

ein Pauschalbetrag i. H. v. 323,19 € pro Einsatz festgesetzt. 

 

V. Brandsicherheitswachen 

Für Brandsicherheitswachen fallen für den Personaleinsatz Gebühren in Höhe von 15,00 €/ h 

pro Person an. 


